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BG 

§/Artikel/Anlage 

§ 7 

Inkrafttretensdatum 

01.07.1999 

Außerkrafttretensdatum 

15.09.2017 

Abkürzung 

WTBG 

Index 

36 Wirtschaftstreuhänder 

Text 

Öffentliche Bestellung – Anerkennung 

§ 7. (1) Wirtschaftstreuhandberufe dürfen selbständig durch Berufsberechtigte, das sind entweder 
natürliche Personen oder Gesellschaften, ausgeübt werden. 

(2) Eine natürliche Person ist berufsberechtigt und somit zur selbständigen Ausübung eines 
Wirtschaftstreuhandberufes berechtigt, nachdem sie durch die Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
öffentlich bestellt wurde. 

(3) Eine Gesellschaft ist berufsberechtigt und somit zur selbständigen Ausübung eines 
Wirtschaftstreuhandberufes berechtigt, nachdem sie durch die Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
anerkannt wurde. 

Zuletzt aktualisiert am 

18.09.2017 

Gesetzesnummer 

10005162 
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